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Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
der Bundesrat hat am 10.06.2022 zahlreichen steuerrechtlichen Maßnahmen zur Be-
wältigung der Corona-Krise zugestimmt, die der Bundestag am  
19.05. beschlossen hatte und die durch den Finanzausschuss in einigen wesentlichen 
Punkten verändert wurden. Mit dem Vierten Corona-Steuerhilfegesetz sollen erwei-
terte Abschreibungsmöglichkeiten für Firmen, die verlängerte Homeoffice-Pau-
schale für Arbeitnehmer bis Dezember 2022 und Vorschriften zur steuerfreien Aus-
zahlung eines Pflege-Bonus in Kraft treten. 
 
Das Finanzgericht Nürnberg entschied, dass eine Dachreparatur nicht im Zusammen-
hang mit dem Betrieb einer Photovoltaikanlage steht und daher keine Vorsteuerver-
rechnung stattfinden kann. Das Finanzgericht Niedersachsen entschied zur Umsatz-
steuerpflicht bei Lieferungen von PV-Strom. Das Finanzgericht Münster versagt ge-
nerell die Steuerfreiheit für Energielieferungen, die im Zusammenhang mit steuer-
freien Wohnungsvermietungen erfolgen. 
 
Die Nichtabführung einzubehaltender und anzumeldender Lohnsteuer zu den gesetz-
lichen Fälligkeitszeitpunkten begründet laut einem Urteil des Bundesfinanzhofs re-
gelmäßig eine zumindest grob fahrlässige Verletzung der Pflichten des Geschäftsfüh-
rers einer GmbH. Das gilt auch im Fall der nachträglichen Pauschalierung der Lohn-
steuer. 
 
Haben Sie Fragen zu den Artikeln dieser Ausgabe der Monatsinformationen oder zu 
anderen Themen? Bitte sprechen Sie uns an. Wir beraten Sie gerne. 
 

Ihr EGSZ Team

 

EGSZ∙Newsletter 
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Corona-Steuerhilfen 

Bundesrat stimmt weiteren Corona-Steuerhilfen zu 

Der Bundesrat hat am 10.06.2022 zahlreichen steuer-recht-
lichen Maßnahmen zur Bewältigung der Corona-Krise zu-
gestimmt, die der Bundestag am 19.05. unter Berücksichti-
gung von Beschlussempfehlungen des Finanzausschusses, 
beschlossen hat. Das Vierte Corona-Steuerhilfegesetz wird 
nun über die Bundesregierung dem Bundespräsidenten zur 
Unterschrift zugeleitet und anschließend im Bundesgesetz-
blatt verkündet. In Kraft treten können dann die Verlänge-
rung der Steuer-befreiung für Zuschüsse zum Kurzarbeiter-
geld bis Ende Juni 2022, die Verlängerung der Homeoffice-
Pauschale bis zum 31.12.2022, die Verlängerung der de-
gressiven AfA für bewegliche Wirtschaftsgüter um ein Jahr, 
der erweiterte Verlustrücktrag aus 2022 und 2023 mit dau-
erhaft zweijährigem Rücktragszeitraum, die Verlängerung 
der Reinvestitionsfristen nach § 6b EStG um ein Jahr sowie 
die Verlängerung der Investitionsfristen für steuerliche In-
vestitionsabzugsbeträge nach § 7g EStG um ein Jahr. 

Corona-Bonus bis zu 4.500 Euro 

Ein besonderes Moment stellt die Zustimmung der Be-
schlussempfehlungen des Finanzausschusses für coronabe-
dingte steuerfreie Sonderleistungen der Arbeitgeber bis zu 
4.500 Euro dar. Es kommt nunmehr nicht mehr darauf an, 
dass die Zahlung des Bonus aufgrund bundes- oder landes-
rechtlicher Regelungen erfolgt: Auch freiwillige Leistungen 
des Arbeitgebers sind nun bis zur Höchstgrenze steuerfrei.  

Das Gesetz weitet den begünstigten Personenkreis aus: 
Künftig gilt die Steuerfreiheit auch für Zahlungen an Be-
schäftigte in Einrichtungen für ambulantes Operieren, be-
stimmte Vorsorge- und Rehabilitationseinrichtungen, Dia-
lyseeinrichtungen, Arzt- und Zahnarztpraxen sowie Ret-
tungsdienste. 

Längere Frist für Steuererklärung 

Das Gesetz sieht – wie schon in den Vorjahren - verlängerte 
Abgabefristen vor, um sowohl Steuerberater als auch Bür-
ger zu entlasten. 

Abzinsungsgebot für Verbindlichkeiten 

Das Abzinsungsgebot für Verbindlichkeiten (§ 6 Abs. 1 Nr. 
3 EStG) entfällt für nach dem 31.12.2022 endende Wirt-
schaftsjahre. Auf Antrag ist die Gesetzesänderung rückwir-
kend anwendbar. Die Abzinsung für Rückstellungen mit 5,5 
% bleibt dagegen unverändert. 

Einkommensteuer 

Aufwendungen für ein Arbeitszimmer 

Aufwendungen für ein Arbeitszimmer können nur als Wer-
bungskosten (oder Betriebsausgaben) abzugsfähig sein, so-
weit der Steuerpflichtige sie selbst trägt (sog. Drittaufwand 
ist nicht abzugsfähig). Der Finanzsenat Bremen hat in einem 
Erlass vom 22.02.2022 die Verwaltungsauffassung zu ver-
schiedenen Konstellationen bei Ehepartnern oder Partnern 
nichtehelicher Lebensgemeinschaften aufgezeigt: 

Im Wesentlichen wird festgestellt, dass bei Immobilien im 
Miteigentum (Ehegatten, nichtehelicher Lebensgemein-
schaften) zu unterscheiden ist zwischen a) grundstücksbe-
zogenen Aufwendungen (z. B. AfA, Schuldzinsen, etc.) und 
b) nutzungsbezogenen Aufwendungen (z. B Reinigungs-
kosten, etc.). 

Aufwendungen zu a) sind nur anteilig gemäß der Miteigen-
tumsquote abzugsfähig. 

Aufwendungen zu b) sind voll abzugsfähig, soweit vom 
Steuerpflichtigen getragen. Das gilt auch, wenn die Bezah-
lung der nutzungsorientierten Aufwendungen von einem 
Gemeinschaftskonto der Ehegatten oder der Partner erfolgt. 

Zum Werbungskostenabzug bei Beendigung von Miet-
verhältnissen wegen Eigenbedarfs 

Wenn in einem vermieteten Mehrfamilienhaus zwei kleine 
Wohnungen zu einer großen vereinigt und zugleich durch 
Maßnahmen wie etwa Fußbodenerneuerung, Streichen von 
Decken und Wänden, Ersatz verrosteter Heizkörper und Er-
neuerung der Wasserhähne in einen zeitgemäßen bzw. ord-
nungsgemäßen Zustand versetzt werden, liegen insoweit 
keine Herstellungskosten, sondern sofort abzugsfähige Er-
haltungsaufwendungen vor. Aufwendungen für das Vorhal-
ten einer Mietwohnung seien laut Finanzgericht Sachsen-
Anhalt Werbungskosten, wenn die Anmietung durch den 
Beruf bzw. durch die Erzielung steuerpflichtiger Einnah-
men veranlasst sei, d. h., wenn sie hierzu in einem steuer-
rechtlich anzuerkennenden wirtschaftlichem Zusammen-
hang stehen. Ob ein solcher Zusammenhang bestehe, müsse 
im Wege einer wertenden Betrachtung aller Umstände des 
konkreten Einzelfalls festgestellt werden. Das gelte auch 
dann, wenn das Mietverhältnis wegen Eigenbedarfs gekün-
digt und die Wohnung anschließend an nahe Angehörige 
vermietet wird. 



Juli 2022 – Monatsinformation 
 

3 

Lohnsteuer 

Berechnung des Grundlohns bei Bereitschaftsdiensten 
für Grenze von steuerfreien Zuschlägen 

Das Niedersächsische Finanzgericht hat zur Berechnung der 
Bemessungsgrundlage für die Ermittlung der Grenze der 
steuerfreien Zuschläge für Sonntags-, Feiertags- oder 
Nachtarbeit (SFN-Zuschläge) Stellung genommen. 

Wenn ein Bereitschaftsdienst am Arbeitsplatz abzuleisten 
ist, ist die gesamte Dauer des abgeleisteten Bereitschafts-
dienstes als tatsächlich geleistete Arbeit zu werten, selbst 
wenn die Bereitschaftsdienstzeit aufgrund von zwischen 
den Vertragsparteien getroffenen Regelungen nicht vollum-
fänglich als Arbeitszeit bewertet wird. 

Der Grundlohn bemisst sich in diesem Fall nach dem regu-
lären, vertraglich vereinbarten - auf eine Stunde umgerech-
neten - Arbeitslohn und nicht nach dem geringeren Stunden-
lohn, der sich aus der Umrechnung des regulären Stunden-
lohns auf die tatsächlich als Arbeitszeit vergütete Bereit-
schaftsdienstzeit ergibt. 

Der Zuschlag für die Zeit des Bereitschaftsdienstes sei nicht 
nach der anteilig für den Bereitschaftsdienst gezahlten Ver-
gütung von 25 %, sondern nach dem vollen auf eine Stunde 
umgerechneten individuellen Tabellenentgelt zu berechnen, 
da die Beschäftigten dem Dienstherrn ihre Arbeitskraft 
während der Bereitschaftsdienstzeit am Arbeitsplatz zur 
Verfügung stellen und er diese dort im Bedarfsfall abrufen 
kann. Wenn der Arbeitnehmer seine Arbeitskraft am Ar-
beitsplatz zum Abruf bereitstelle, sei diese Bereitstellung 
ungeachtet der zwischen den Vertragsparteien getroffenen 
Regelungen zur Vergütung dieser Zeiten tatsächlich geleis-
tete Arbeit. 

Pauschalsteuersatz für Betriebsveranstaltungen, die 
nicht allen Betriebsangehörigen offenstehen, nicht an-
wendbar 

Der Pauschalsteuersatz von 25 % für Betriebsveranstaltun-
gen (§ 40 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 EStG) findet keine Anwen-
dung auf Veranstaltungen, die nicht allen Betriebsangehöri-
gen offenstehen (hier: Vorstands- bzw. Führungskräfte-
Weihnachtsfeier). So entschied das Finanzgericht Köln. 

Die Klägerin hat den Teilnehmern an der Vorstandsweih-
nachtsfeier und der Weihnachtsfeier für den Konzernfüh-
rungskreis steuerbaren Arbeitslohn in Höhe der von ihr ge-
tätigten Aufwendungen zugewendet. Nach dem Einkom-
mensteuergesetz gehören zu den Einkünften aus nichtselbst-
ständiger Arbeit Zuwendungen des Arbeitgebers an seinen 
Arbeitnehmer und dessen Begleitpersonen anlässlich von 

Veranstaltungen auf betrieblicher Ebene mit gesellschaftli-
chem Charakter (Betriebsveranstaltung). Bei der Vorstands-
weihnachtsfeier und der Weihnachtsfeier für den Konzern-
führungskreis handelt es sich um eine solche Veranstaltung. 
Von den Zuwendungen ist nicht ein Freibetrag abzuziehen, 
weil die Vorstandsweihnachtsfeier und die Weihnachtsfeier 
für den Konzernführungskreis nicht allen Angehörigen des 
Betriebs oder eines Betriebsteils offenstanden, sondern nur 
Vorständen bzw. Führungskräften. Die teilnehmenden Ar-
beitnehmer haben zu dem auf sie entfallenden Anteil der 
Aufwendungen der Klägerin Arbeitslohn erzielt.  

Der Arbeitslohn wurde aber nicht im Sinne des Einkom-
mensteuergesetzes aus Anlass einer Betriebsveranstaltung 
gezahlt. Dies gelte nach ständiger Rechtsprechung des Bun-
desfinanzhofs nur, wenn die Teilnahme allen Betriebsange-
hörigen offenstehe. Im Streitfall durften an der Veranstal-
tung aber nur Vorstandsmitglieder bzw. Führungskräfte 
teilnehmen. 

Erbschaftsteuer 

Kosten für Mausoleum - Erbschaftsteuer kann gemin-
dert werden 

Der Erbe hatte, nachdem sein verstorbener Bruder in einem 
herkömmlichen Grab bestattet worden war, ein aufwändiges 
Mausoleum als zweite Grabstätte in Auftrag gegeben und 
die Kosten hierfür in seiner Erbschaftsteuererklärung gel-
tend gemacht. Das Finanzamt und das Finanzgericht lehnten 
den Abzug ab. 

Laut Bundesfinanzhof seien zwar grundsätzlich nur die 
Kosten für ein zeitlich zuerst errichtetes Grabdenkmal bei 
der Erbschaftsteuer abzugsfähig. Es könne aber auch Fälle 
geben, in denen aus verschiedenen Gründen der Verstor-
bene zunächst nur provisorisch in einer ersten Grabstätte 
und dann im Anschluss dauerhaft in einem Zweitgrab be-
stattet werde. Für das zweite Grabdenkmal seien dann Kos-
ten in angemessener Höhe abzugsfähig. Was angemessen 
sei, bestimme sich im Einzelfall danach, wie der Erblasser 
gelebt habe und wieviel er hinterlassen habe. Außerdem sei 
zu berücksichtigen, welche Bräuche und religiösen Vorga-
ben in seinen Kreisen für eine würdige Bestattung üblich 
seien. In der Praxis sollte der Erbe diesbezüglich frühzeitig 
Nachweise sammeln und dem Finanzamt vorlegen. Wenn 
die Kosten im Einzelfall die Angemessenheit überschreiten, 
seien sie entsprechend zu kürzen und nur die angemessenen 
zu berücksichtigen. 
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Zur Stundung der Erbschaftsteuer 

Maßgeblicher Zeitpunkt für die Beurteilung, ob der Steuer-
pflichtige die auf den Erwerb einer Wohnung entfallende 
Erbschaftsteuer nur durch deren Veräußerung aufbringen 
kann, ist nicht der - durch die begehrte Stundung hinausge-
schobene - Zeitpunkt der Fälligkeit der Erbschaftsteuer, 
sondern der Zeitpunkt der Steuerentstehung. So entschied 
das Finanzgericht München. 

Ein Anspruch auf Stundung der Erbschaftsteuer bestehe 
nicht, wenn zum Nachlass Geldmittel gehörten, die zur Til-
gung der auf den Erwerb der Wohnung entfallenden Erb-
schaftsteuer ausgereicht hätten, jedoch anderweitig verwen-
det worden seien. Ein die Stundung ablehnender Verwal-
tungsakt erledige sich nicht durch die (teilweise) Tilgung 
der Steuerschuld, deren Stundung begehrt werde. Durch die 
teilweise Begleichung der Erbschaftsteuer habe sich das 
Klagebegehren daher hier nicht erledigt. 

Gewerbesteuer 

Zur Hinzurechnung von Stückzinsen eines Sachdarle-
hens 

Wenn ein Unternehmen ein Sachdarlehen über festverzins-
liche Anleihen erhält, die es nach Empfang veräußert und 
später zwecks Rückgabe zurückerwirbt, sind weder die 
beim Rückerwerb dem Veräußerer zu vergütenden Stück-
zinsen noch die im Zeitraum zwischen der Überlassung der 
Anleihen und deren Rückgabe an den Darlehensgeber auf-
gelaufenen Stückzinsen als Entgelte für Schulden hinzuzu-
rechnen. Eine konkludente Abbedingung des § 101 BGB ‑ 
die Zinsen der überlassenen Anleihen stehen der Verleihe-
rin zu ‑ begründet kein zusätzliches Entgelt für die Gewäh-
rung eines Wertpapierdarlehens. So der Bundesfinanzhof. 

Die von der Klägerin beim Erwerb der zurückgegebenen 
Anleihen für die Stückzinsen aufgewendeten Beträge seien 
nicht hinzuzurechnen, weil sie nicht zu Betriebsausgaben 
geführt haben; sie seien auch keine "Entgelte“ für Schulden. 
Erwerbe ein Steuerpflichtiger ‑ wie hier die Klägerin ‑ Wert-
papiere, um seine Verpflichtung zur Rückgabe von als 
Sachdarlehen erhaltenen Anleihen zu erfüllen, so habe er 
dem Veräußerer die seit dem letzten Zinszahlungstermin 
aufgelaufenen Stückzinsen zu vergüten. Die aufgrund des  
(Rück-)Erwerbs der Anleihen an den Veräußerer für die 
Stückzinsen gezahlten Beträge minderten den Gewinn der 
Klägerin jedoch nicht. Denn die Klägerin erhielt dafür ‑ mit 
der erworbenen Anleihe ‑ eine gleichwertige Zinsforderung, 
die als sonstiger Vermögensgegenstand zu aktivieren war; 
der Vorgang war mithin erfolgsneutral. 

Zur gewerbesteuerlichen Hinzurechnung von Aufwen-
dungen für Sponsoring 

Aufwendungen für die Überlassung von Werbeflächen (im 
Streitfall u. a. Bande und Trikots) sowie für die Überlassung 
eines Vereinslogos für Werbezwecke unterliegen der ge-
werbesteuerlichen Hinzurechnung. So entschied das Nie-
dersächsische Finanzgericht. 

Der vorliegend zu beurteilende Sponsoringvertrag lasse sich 
den Leistungspflichten nach trennen und enthalte wesentli-
che Elemente eines Mietvertrages, soweit die GmbH der 
Klägerin Flächen (Bande, Pressekonferenzrückwand, Hal-
lenboden) und Trikots sowie andere Bekleidungsstücke zu-
mindest zeitweise überlasse, damit die Klägerin dort ihr Fir-
menlogo zu Werbezwecken präsentieren könne. Hinsicht-
lich dieser Leistungen stehe keine Werbeleistung im Vor-
dergrund, die die GmbH gegenüber der Klägerin erbringen 
würde. Die GmbH selbst erbringe, auch mit den unstreitigen 
Leistungen, keine Werbeleistungen gegenüber der Kläge-
rin. Die Einordnung der Sponsoringvereinbarung als ein-
heitlicher Werbevertrag komme dementsprechend nicht in 
Betracht.  

Auch die Entgelte für die Überlassung des Vereinslogos für 
Werbezwecke der Klägerin unterliegen der Hinzurechnung. 
Entgegen der Auffassung der Klägerin stehe auch in diesem 
Zusammenhang keine Werbeleistung der GmbH im Vorder-
grund. Zwar nutze die Klägerin das Vereinslogo im Rahmen 
ihrer Werbemaßnahmen, Gegenstand des Leistungsaus-
tauschs mit der GmbH sei jedoch allein die Einräumung des 
Nutzungsrechts. 

Umsatzsteuer 

Zum Vorsteuerabzug für eine im Zusammenhang mit 
der Installation einer Photovoltaikanlage erfolgten 
Dachreparatur 

Wer durch eine Solar-Anlage auf dem Dach Einnahmen er-
wirtschaftet, muss Umsatzsteuer ans Finanzamt abführen. 
Der Eigentümer der Anlage kann entsprechend aus den 
Kosten für die Anschaffung, den Betrieb und die Wartung 
aber auch Vorsteuern geltend machen und mit der Umsatz-
steuer verrechnen. Der Vorsteuerabzug gilt jedoch nicht für 
alle Aufwendungen, die mit der Anlage in Verbindung ste-
hen. 

Das Finanzgericht Nürnberg entschied, dass eine Dachrepa-
ratur nicht im Zusammenhang mit dem Betrieb einer Photo-
voltaikanlage steht und daher keine Vorsteuerverrechnung 
stattfinden kann.  

Ein Unternehmer hatte auf seinem privaten Wohnhaus eine 
Photovoltaikanlage installieren lassen. Dabei wurde das 
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Dach beschädigt. Der Unternehmer ließ die Schäden von ei-
nem Dachdecker und Zimmerer reparieren. Er berücksich-
tigte die in den Rechnungen der Handwerker ausgewiesene 
Umsatzsteuer als Vorsteuerabzug in seinen Umsatzsteuer-
voranmeldungen für die Photovoltaikanlage. Das Finanz-
amt ging davon aus, dass der Kläger die Vorsteuer aus den 
Rechnungen des Dachdeckers und des Zimmerers nicht ab-
ziehen darf, weil er ihre Leistungen zu weniger als 10 % für 
sein Unternehmen nutzt. 

Das Gericht gab dem Finanzamt Recht. Da der Unternehmer 
das Gebäude zu mehr als 90 % privat nutze, konnten nur 10 
% der unternehmerischen Nutzung zugerechnet werden. Die 
Vorsteuer aus den Rechnungen könne dann nicht in vollem 
Umfang von dem Unternehmer abgesetzt werden. 

Lieferung von Strom an Mieter 

Die Lieferung von durch eine Photovoltaikanlage auf dem 
Miethaus mit Batterie-Speicher erzeugtem Strom an die 
Mieter hält das Finanzgericht Niedersachsen jedenfalls 
dann für steuerpflichtig, wenn darüber eine selbstständige, 
nicht mit dem Mietvertrag gekoppelte Vereinbarung be-
steht, der Stromverbrauch durch Zähler individuell abge-
rechnet wird und den Mietern die Möglichkeit offensteht, 
den Strom auch anderweitig zu beziehen.  

 

Hinweis 

Das Finanzgericht Münster hat entschieden, dass Energie-
lieferungen, die im Zusammenhang mit  
steuerfreien Wohnungsvermietungen erfolgen, schlecht-
hin umsatzsteuerpflichtige selbstständige Leistungen 
sind. 

Verfahrensrecht 

Zur Haftung für pauschalierte Lohnsteuer 

Die Nichtabführung einzubehaltender und anzumeldender 

Lohnsteuer zu den gesetzlichen Fälligkeitszeitpunkten be-
gründet regelmäßig eine zumindest grob fahrlässige Verlet-
zung der Pflichten des Geschäftsführers einer GmbH. Das 
gilt auch im Fall der nachträglichen Pauschalierung der 
Lohnsteuer. So entschied der Bundesfinanzhof. 

Bei der pauschalierten Lohnsteuer handele es sich nicht um 
eine Unternehmenssteuer eigener Art, sondern um die durch 
die Tatbestandsverwirklichung des Arbeitnehmers entstan-
dene und vom Arbeitgeber lediglich übernommene Lohn-
steuer. 

Der in Haftung genommene Geschäftsführer müsse sub-
stanziiert darlegen und ggf. nachweisen, welche Schritte er 
zur Zahlung der Steuer am Fälligkeitstag eingeleitet hatte 
und dass und aus welchen Gründen sich deren Weiterver-
folgung wegen der Haltung des vorläufigen Insolvenzver-
walters als sinnlos darstellte. In der Krise der Gesellschaft 
träfen den Geschäftsführer erhöhte Pflichten. Deshalb 
könne sich ein Geschäftsführer nicht allein mit der Behaup-
tung entlasten, er habe angenommen, der vorläufige Insol-
venzverwalter werde seine Zustimmung zur Abgabentil-
gung verweigern. Im Regelfall sei vom Geschäftsführer zu-
mindest eine entsprechend dokumentierte Anfrage an den 
vorläufigen Insolvenzverwalter zu erwarten. Nur in seltenen 
Ausnahmefällen könne darauf verzichtet werden, wenn 
nämlich konkrete und eindeutige objektive Anhaltspunkte 
für die Sinnlosigkeit einer solchen Anfrage bestehen. Ein 
hypothetischer Kausalverlauf könne keine Berücksichti-
gung finden. 
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Termine Steuern/Sozialversicherung                                                            Juli/August 2022 

Steuerart Fälligkeit 
Lohnsteuer, Kirchensteuer, Solidaritätszuschlag 11.07.20221 10.08.20222 
Umsatzsteuer 11.07.20223 10.08.20224 
Ende der Schonfrist obiger 
Steuerarten bei Zahlung 
durch: 

Überweisung5 14.07.2022 15.08.2022 

Scheck6 11.07.2022 10.08.2022 
Gewerbesteuer entfällt 15.08.20228 

Grundsteuer entfällt 15.08.20228 

Ende der Schonfrist obiger 
Steuerarten bei Zahlung 
durch: 

Überweisung5 entfällt 18.08.2022 
Scheck6 entfällt 15.08.2022 

Sozialversicherung7 27.07.2022 29.08.2022 
Kapitalertragsteuer, Solidaritätszuschlag Die Kapitalertragsteuer sowie der darauf entfallende Solidaritätszuschlag  

sind zeitgleich mit einer erfolgten Gewinnausschüttung an den Anteilseigner  
an das zuständige Finanzamt abzuführen. 

1 Für den abgelaufenen Monat, bei Vierteljahreszahlern für das abgelaufene Kalendervierteljahr. 
2 Für den abgelaufenen Monat. 
3 Für den abgelaufenen Monat, bei Dauerfristverlängerung für den vorletzten Monat, bei Vierteljahreszahlern ohne Dau-

erfristverlängerung für das abgelaufene Kalendervierteljahr. 
4 Für den abgelaufenen Monat, bei Dauerfristverlängerung für den vorletzten Monat, bei Vierteljahreszahlern mit Dauer-

fristverlängerung für das abgelaufene Kalendervierteljahr. 
5 Umsatzsteuervoranmeldungen und Lohnsteueranmeldungen müssen grundsätzlich bis zum 10. des dem Anmeldungs-

zeitraum folgenden Monats (auf elektronischem Weg) abgegeben werden. Fällt der 10. auf einen Samstag, Sonntag 
oder Feiertag, ist der nächste Werktag der Stichtag. Bei einer Säumnis der Zahlung bis zu drei Tagen werden keine 
Säumniszuschläge erhoben. Eine Überweisung muss so frühzeitig erfolgen, dass die Wertstellung auf dem Konto des 
Finanzamts am Tag der Fälligkeit erfolgt. 

6 Bei Zahlung durch Scheck ist zu beachten, dass die Zahlung erst drei Tage nach Eingang des Schecks beim Finanzamt 
als erfolgt gilt. Es sollte stattdessen eine Einzugsermächtigung erteilt werden. 

7 Die Sozialversicherungsbeiträge sind einheitlich am drittletzten Bankarbeitstag des laufenden Monats fällig. Um Säum-
niszuschläge zu vermeiden, empfiehlt sich das Lastschriftverfahren. Bei allen Krankenkassen gilt ein einheitlicher Abga-
betermin für die Beitragsnachweise. Diese müssen der jeweiligen Einzugsstelle bis spätestens zwei Arbeitstage vor Fäl-
ligkeit (d. h. am 25.07.2022/25.08.2022, jeweils 0 Uhr) vorliegen. Regionale Besonderheiten bzgl. der Fälligkeiten sind 
ggf. zu beachten. Wird die Lohnbuchführung durch extern Beauftragte erledigt, sollten die Lohn- und Gehaltsdaten etwa 
zehn Tage vor dem Fälligkeitstermin an den Beauftragten übermittelt werden. Dies gilt insbesondere, wenn die Fälligkeit 
auf einen Montag oder auf einen Tag nach Feiertagen fällt. 

8 In den Bundesländern und Regionen, in denen der 15.08.2022 ein gesetzlicher Feiertag (Mariä Himmelfahrt) ist, wird die 
Steuer am 16.08.2022 fällig. 
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Rechtliche Hinweise 

 
Der EGSZ - Newsletter fasst regelmäßig Gesetzesänderungen, Urteile, Verwaltungsanweisungen oder sonstige, 
für Sie interessante Informationen zusammen und gibt diese auszugsweise wieder. Der EGSZ-Newsletter erhebt 
keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Wir bitten daher ausdrücklich darum, vor einer Anwendung der Inhalte des 
EGSZ - Newsletters im konkreten Fall mit uns Rücksprache zu halten, da wir eine Haftung für die auszugsweise 
Darstellung nicht übernehmen können. 
 
Für weitergehende Informationen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 
 
info@egsz.de 
 
Bitte besuchen Sie auch unsere Webseite 
 
www.egsz.de 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V.i.S.d.P. 
Dipl.-Kfm. / LL. M. 
Ralf Kuhlmann 
Steuerberater 
Partner 
 
EGSZ Gerow Kuhlmann Schmitz Zeiss PartmbB 
Wirtschaftsprüfer Steuerberater Rechtsanwälte 
Immermannstraße 45 
40210 Düsseldorf 
 
 
Sitz Düsseldorf 
Partnerschaftsregister AG Essen PR 3265 

mailto:info@egsz.de

